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§ 5a EO Verlegung des allgemeinen
Gerichtsstands

 EO - Exekutionsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

§ 5a.

Verlegt der Verp.ichtete seinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland, so sind die Exekutionsverfahren zur

Hereinbringung einer Geldforderung auf das bewegliche Vermögen an das Gericht, in dessen Sprengel die

verp.ichtete Partei ihren allgemeinen Gerichtsstand hat, zu überweisen. Innerhalb eines Ortes mit mehreren

Sprengeln hat eine Überweisung nur stattzu5nden, wenn dies zur Vereinfachung des Exekutionsverfahrens, zur

vorteilhafteren Verwertung der Vermögensobjekte oder zur Verminderung der Exekutionskosten geeignet ist. Von der

Überweisung nicht umfasst ist die Durchführung des Verteilungsverfahrens eines bereits erzielten Erlöses.
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